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Folie 1
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Folie 2 

 
 
In Modul 3 beschäftigen wir uns mit den rechtlichen Grundlagen von diskriminierendem 
Verhalten im Kontext der Universität. Dies ist zugegebenermaßen für manche ein recht 
trockenes Thema. Es definiert allerdings den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen sich 
alle Beteiligten bewegen müssen. 
 
Rechtlich gesehen betreffen sexuelle Belästigung, Stalking, Mobbing und 
Diskriminierung ganz unterschiedliche Gesetze und Rechtsprechungen. Die 
Freiheitsrechte, die Personen gegen sexuelle Belästigung, Mobbing, Stalking und 
Diskriminierung schützen sollen, werden zunächst im Grundgesetz sowie für die 
Universität im Landeshochschulgesetz (LHG) und im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) definiert. Bei Verstößen gegen diese Rechte greift z. B. 
bei Stalking und sexueller Gewalt das Strafrecht. Sexuelle Belästigung und Mobbing sind 
meist auch arbeitsrechtlich relevant. 
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Folie 3 

 
 
Als Arbeitgeber ist die Universität verpflichtet, juristische Maßnahmen einzuleiten, 
sobald sie über eine solche Form der Diskriminierung informiert wurde. Der Gesetzgeber 
definiert und ahndet Verhalten, das die Tatbestände sexuelle Belästigung, Mobbing, 
Stalking oder Diskriminierung erfüllt. Die Universität Heidelberg hat mit der 
éNk|^®«ªsgr®zs|sk J^ª®|kª«gr^p®zsgrk« Vkªr^z®k|ê i^º¯ eine eigene Richtlinie 
verabschiedet. Diese betrachten wir in einem eigenen Modul. 
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Folien 4-6 

 
 
Die folgenden rechtlichen Grundlagen regeln einen würdevollen und respektvollen 
Umgang miteinander å in der Gesellschaft allgemein wie auch an der Universität 
Heidelberg. 
 
Zu den allgemeinen Gesetzen zählen: 

1. das Grundgesetz å es bildet die rechtliche und politische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland, 

2. das Strafgesetzbuch å es regelt Maßnahmen bei verbaler Belästigung oder 
Stalking, 

3. das Gewaltschutzgesetz å es schützt Personen vor allen Formen von Gewalt im 
privaten und häuslichen Umfeld. 
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Folien 7-9 

 
 
Zu den hochschulspezifischen Gesetzen zählen: 

4. das Landeshochschulgesetz å es regelt Zusammenarbeit und Organisation der 
Universität, 

5. das Landespersonalvertretungsgesetz å es regelt die Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst sowie die Wahl, die Zuständigkeit, die Pflichten und die 
Befugnisse der Personalvertretungen, 

6. das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz å es liefert den arbeitsrechtlichen 
Rahmen für einen effektiven Diskriminierungsschutz bundesweit. 
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Folie 10 

 
 
Im ersten Teil dieses Moduls betrachten wir die Gesetze, die bei sexueller Belästigung, 
Stalking und Diskriminierung eine Rolle spielen. 
 
Das Grundgesetz ist die Verfassung Deutschlands und schreibt in den Grundrechten die 
Rechte eines jeden Menschen in Deutschland fest, basierend auf der Idee unantastbarer 
Menschenwürde. Am Anfang stehen die Grundrechte, die nicht verletzt werden dürfen. 
Weil die Paragrafen 1 und 2 grundlegend für unser Verständnis der Grundrechte eines 
jeden Menschen sind, zitieren wir sie hier vollständig. 
 
Artikel 1, Absatz 1 
(1) éDie Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.ê 
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Folie 11 

 
 
Artikel 1, Absatz 2 
(2) éDas Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt.ê 
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Folie 12 

 
 
Artikel 1, Absatz 3 
 
(3) éDie nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.ê1 
  

 
1 Vgl. Art. 1, Abs. 1-3, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
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Folie 13 

 
 
Artikel 2, Absatz 1-2 
(1) éJeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 

die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
das Sittengesetz verstößt.ê 

(2) éJeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.ê2 

  

 
2 Vgl. Art. 2, Abs. 1-2, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
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Folie 14 

 
 
Das Strafgesetzbuch umfasst 358 Paragrafen. Wir stellen Ihnen die beiden Paragrafen 
vor, die bei verbaler Belästigung oder Stalking greifen. 
 
Paragraf 185 
Paragraf 185 des Strafgesetzbuches regelt, was bei einer Beleidigung geschieht. Dort 
heißt es: éBeleidigt Sie jemand, kann die Person mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit einer Geldstrafe rechnen. Kommt es zusätzlich zu Gewalt, kann eine 
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren ausgesprochen werden.ê3 
  

 
3 Vgl. § 185, Strafgesetzbuch. 
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Folie 15 

 
 
Paragraf 238 des Strafgesetzbuches regelt, wie bei Stalking zu verfahren ist. Dort heißt 
es: éMit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe wird bestraft, 
wer einer Person in einer Weise unbefugt und wiederholt nachstellt, die geeignet ist, ihre 
Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen.ê4 
 
Der Straftatbestand der Nachstellung wurde im März 2021 ausgeweitet und schließt nun 
auch digitales Stalking im Netz und über Apps mit ein. Außerdem wurde eine 
Neuregelung für besonders schwere Fälle getroffenen, bei denen eine Freiheitsstrafe von 
bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden kann. Hierzu sollen zum Beispiel Fälle von 
Nachstellungen über lange Zeiträume oder Taten gehören, durch die der Täter eine 
Gesundheitsschädigung des Opfers oder einer dem Opfer nahestehenden Person 
verursacht. Ebenso soll es als besonders schwerer Fall gelten, wenn der Täter über 21 
und das Opfer unter 16 Jahre alt ist.5 
 
Steht eine Todesdrohung oder eine schwere Gesundheitsschädigung im Raum, liegt die 
Strafe zwischen einem Jahr und zehn Jahren.   

 
4 Vgl. § 238, Strafgesetzbuch. 
5 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbrauerschutz (2021): Straftatbestand der Nachstellung 
(§ 238 StGB) soll ausgeweitet werden und digitales Stalking im Netz und über Apps erfassen. Abrufbar 
unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0324_Bekaempfung_von_Stalking.html 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0324_Bekaempfung_von_Stalking.html


Online-Tutorial: éMk«§ky® zkfk|Ï Vskzp^z® p¢ªikª|Ï 
?s®ks|^|ikª qk«®^z®k|ê 
Modul 3: Rechtliche Grundlagen 
 
 

 12 

Folien 16-17 

 
 
Mit dem Gewaltschutzgesetz wurden im Jahr 2002 rechtliche Vorgaben zum Schutz vor 
allgemeiner und häuslicher Gewalt geschaffen. Zuvor galt Gewalt in der Familie sowie im 
Freundes- und Bekanntenkreis als reine Privatsache. Möglich wurde diese Erweiterung 
durch die Integration des Grundsatzes éWkª «grzaq®Ï {¯«« qkrk|êÎ 
 
Das bedeutet: Die Person, von der eine Gewaltgefährdung ausgeht, kann polizeilich der 
Wohnung verwiesen werden, während das Opfer häuslicher Gewalt bleiben kann. Dies 
bedeutet auch: Dem Opfer wird nicht mehr zugemutet, selbst für seinen Schutz zu 
sorgen und dabei den Verlust der vertrauten Wohnung und Umgebung hinnehmen zu 
müssen.6 
 
Sobald eine Person also im universitären Raum verfolgt wird, kann auch die Universität 
dieses Gesetz anwenden, da sie hier das Hausrecht besitzt. Damit kann sie frei 
entscheiden, wer sich in ihrem Bereich (Hörsaal, Seminare, Gelände) aufhalten darf. 
  

 
6 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (2019): Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt. Informationen zum Gewaltschutzgesetz. 
(5. Auflage). Rostock: Publikationsverband der Bundesregierung. 
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Folie 18 

 
 
Paragraf 1 
Paragraf 17 des Gewaltschutzgesetzes bestimmt gerichtliche Maßnahmen zum Schutz 
vor Gewalt und Stalking. 
Ausschlaggebend für die Rechtsprechung ist die Frage, ob ein Vorsatz vorliegt. Wenn 
Körper, Gesundheit oder Freiheit einer Person mit Absicht verletzt worden sind, muss 
das Gericht Maßnahmen ergreifen, die eine bereits geschehene Tat ahnden und künftige 
Taten verhindern. 
  

 
7 Vgl. § 1, Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen. 
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Folie 19 

 
 
 
Gut zu wissen 
 
Die Dauer der Maßnahmen kann immer wieder neu festgesetzt werden. 
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Folien 20-21 

 
 
Folgende Verbote sieht die Gesetzgebung zum Schutz vor Gewalt vor: 
 
¶ kein Betreten der Wohnung der körperlich, gesundheitlich oder in ihrer Freiheit 

verletzten Person, 
¶ kein Aufenthalt in der Nähe von universitären Orten oder in einem bestimmten 

Umkreis der Wohnung der verletzten Person, 
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Folien 22-24 

 
 
¶ kein Aufenthalt an universitären Orten, an denen die verletzte Person regelmäßig 

anzutreffen ist. Diese muss sie genau mitteilen und festlegen; 
¶ keine Aufnahme einer Verbindung zu der verletzten Person, weder direkt noch per 

Handy, E-Mail oder Brief, 
¶ kein Herbeiführen von Zusammentreffen mit der verletzten Person (einzige 

Ausnahme: es gibt berechtigte Gründe dafür). 
  



Online-Tutorial: éMk«§ky® zkfk|Ï Vskzp^z® p¢ªikª|Ï 
?s®ks|^|ikª qk«®^z®k|ê 
Modul 3: Rechtliche Grundlagen 
 
 

 17 

Folie 25 

 
 
 
Gut zu wissen 
 
All diese Maßnahmen gelten auch, wenn jemand droht, eine Person zu verletzen, in ihre 
Wohnung ohne ihre Erlaubnis eingedrungen ist, oder sie gegen ihren ausdrücklichen 
Willen kontaktiert oder stalkt. 
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Folien 26-27 

 
 
Neben den allgemeinen Gesetzen gibt es eine Reihe von hochschulrelevanten Gesetzen 
auf Länderebene. Das Landeshochschulgesetz von Baden-Württemberg regelt die 
Aufgaben und die innere Organisation der Hochschule, die Mitbestimmung der einzelnen 
Mitgliedergruppen sowie die Ordnung von Forschung, Lehre und Studium. Für unsere 
Themen sind die folgenden drei Paragrafen entscheidend. 
 
Paragraf 2 å Aufgaben 
Gleich zu Beginn formuliert das Landeshochschulgesetz in Paragraph 2, Absatz 3 die 
soziale Förderung Studierender als grundlegende Aufgabe einer Hochschule: é-sk 
Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie 
berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen. Sie tragen dafür Sorge, dass Studierende mit 
Behinderung oder einer chronischen Erkrankung in ihrem Studium nicht benachteiligt 
werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch 
nehmen können; sie bestellen hierfür eine Beauftragte oder einen Beauftragten, deren 
oder dessen Aufgaben in der Grundordnung geregelt werden. Sie fördern in ihrem 
*kªksgr isk qks«®sqk|Ï {¯«s«grk| ¯|i «§~ª®zsgrk| 7|®kªk««k| ikª N®¯iskªk|ik|Îê8 
  

 
8 Vgl. § 2, Abs. 3, Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg. 


